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Die letzte Lebensphase selber regeln
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Patrizia Kalbermatten
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKAblauf

1. Vorstellung Dialog Ethik
2. Das Treffen medizinischer Entscheidungen
3. Ist Selbstbestimmung  in der heutigen Medizin 

möglich?
4. Selbstbestimmung in rechtlichen und finanziellen 

Fragen: Vorsorgeauftrag
5. Ethische und rechtliche Aspekte der Organspende
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKDialog Ethik
Tätigkeiten:
- Patientenverfügungen und Vorsorgedokumente
- Ethische Entscheidungsfindungsverfahren in Spitälern 

und Heimen
- Ethik-Bildung von Fachpersonen im 

Gesundheitswesen
- Forschung

Interdisziplinäres Team (Ethik, Medizin, Pflege, Recht, 
Theologie, Psychologie)

Ist religiös und politisch unabhängig, arbeitet
nicht gewinnorientiert
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKDialog Ethik

Wir engagieren uns für ein Gesundheitswesen, in dem
§ die Autonomie der Patienten geachtet
§ die Gewissensfreiheit des Personals respektiert 
§ die Leistungen und Mittel fair verteilt werden

© Dialog Ethik 4
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Der Tod gestern und heute

Folie 8
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1918 2018
• 71% der Todesfälle 

medizinisch absehbar 
• 50% der erwarteten 

Todesfälle durch 
Behandlungsverzicht 
oder -abbruch

Bossard et al. Medical End-of-Life Practices in Switzerland. A 
Comparison of 2001 and 2013. JAMA Intern Med 2016

Folie 9

Lebensende: eine Zeit, die gestaltet werden muss
Pflicht der Ärzte Leben zu retten

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
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Art. 10 Bundesverfassung

Jeder Eingriff auf den Körper 
gilt juristisch als eine Körperverletzung

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
Patientenverfügung –
Recht der Patientin
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Eine urteilsfähige Person kann in einer 
Pa3entenverfügung festlegen, welchen 
medizinischen Massnahmen sie zus0mmt, resp. 
nicht zus0mmt. (Art. 370 Abs. 1 ZGB)

Eine urteilsfähige Person kann eine natürliche 
Person bezeichnen (vertretungsberech3gte 
Person), die im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit 
stellvertretend für sie entscheiden soll.
(Art. 370 Abs. 2 ZGB)
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
Patientenverfügung –
Pflicht der Ärztin
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• Die Ärzte sind verpflichtet, das Vorliegen einer 
Patientenverfügung zu prüfen (Art. 372 Abs. 1 ZGB)

• Die Ärzte sind verpflichtet, der Patientenverfügung zu 
entsprechen. Ausnahmen: 
- nicht mehr dem Willen des Patienten entspricht 
- gegen die Gesetzgebung verstösst
- nicht unter freiem Willen verfasst wurde

> Gründe im Patientendossier festhalten (Art. 372 ZGB)

In einer Notfallsituation … ergreift der Arzt 
die erforderlichen medizinischen Massnahmen
(Art. 379 ZGB)

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
Arzt und Vertretung 
entscheiden
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1. Die in einer Patientenverfügung oder einem 
Vorsorgeauftrag bezeichnete Person

2. Beistand mit Vertretungsrecht in med. Massnahmen
3. Ehegatte oder eingetragene Partnerin

(gemeinsamer Haushalt oder regelmässiger, persönlicher Beistand)

4. Person, die mit dem urteilsunfähigen Patienten einen 
gemeinsamen Haushalt führt * 

5. Nachkommen *
6. Eltern *
7. Geschwister *
* … sofern sie regelmässig und 

persönlich Beistand leisten
(Art. 378 ZGB)

Entscheidung nach:
1. dem mutmasslichen 

Patientenwillen
2. dem besten 

Interesse des 
Patienten

3. im Zweifel für das 
Leben

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKBestimmung des Patientenwillens

Folie 15

Borasio GD et al. 2009. Patientenverfügungsgesetzt. Dtsch Ärztebl. 2009

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
Selbstbestimmung am 
Lebensende heisst …

22.11.18 16

Todesfälle in Form eines assistierten Suizides 
nehmen zu:
– 1990:   20 Fälle/Jahr
– 2003: 187 Fälle/Jahr
– 2009: 297 Fälle/Jahr
– 2014: 742 Fälle/Jahr
– 2015: 965 Fälle/Jahr

BFS Todesursachenstatistik 2017
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Folie 18

Bedeutung des assistierten Suizids 
in der Schweiz 

2015 in der Schweiz:
• 67’606 Todesfälle 
• 965 Fälle assistierter Suizid 
= 1,43%

Assistierter Suizid: ein zahlenmässiges marginales Phänomen

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKGute Patientenverfügung 
gesucht…
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKInhalte Patientenverfügung
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• Personalien, behandelnder Arzt, vertretungs-
berechtigte Personen, unerwünschte Personen

• Werthaltung
• Medizinische Entscheidungen: lebenserhaltende 

Massnahmen, Reanimationsmassnahmen, künstliche 
Ernährung und Flüssigkeitszufuhr, Linderung von Schmerzen 

• weitere Wünsche: Langzeitpflege/Sterbeort, religiöse 
Handlungen

• Wünsche nach dem Tod: Organspende, Autopsie, 
Körperspende, Einsicht in Patientendokumentation, 
Bestattung und Abdankung

• Unterschrift und Datum

• Aktualisierung: rechtlich nicht erforderlich, aber empfohlen
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Was man in der Patientenverfügung nicht regeln kann

• Einige Arten von Sterbehilfe:
o Assistierter Suizid 
o Aktive Sterbehilfe

(in der CH verboten - Art. 111-114 StGB)
• Finanzielle Angelegenheiten 

(Vorsorgeauftrag/Testament)
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Sterbehilfe – rechtliche Unwissenheit und Unsicherheit
a) Hilfe beim Sterben
• Sterbebegleitung
• Passive Sterbehilfe erlaubt

Behandlungsverzicht oder -abbruch

• Indirekte Sterbehilfe erlaubt
zulässige Leidenslinderung bei Gefahr der Lebensverkürzung

b) Hilfe zum Sterben
• Assistierter Suizid erlaubt
• Aktive Sterbehilfe   verboten 

Tötung auf Verlangen (Art. 111-114 StGB)
Folie 22

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK

Pa#entenverfügung
Medizinische Fragen

Vorsorgeauftrag
Administrative, finanzielle 

und rechtliche Fragen

T 
 o

  d Testament

Zeit

Arten von Vorsorgeverfügungen
Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
Mit einem Vorsorgeauftrag 
bestimme ich eine Person, 
die… übernimmt
§ Personensorge

= Sicherstellung eines geordneten Alltags 
z.B. Entscheidungen über die Wohnsituation

§ Vermögenssorge
= Wahrung finanzieller Interessen 
z.B. Bezahlen von Rechnungen, Verwalten von Einkommen und Vermögen

§ Vertretung im Rechtsverkehr
= Rechtliches Handeln, das für das Erbringen der Personen- und 
Vermögenssorge erforderlich ist 
z.B. Vertretung ggb. Behörden, Privatpersonen oder dem Vermieter

22.11.18 24
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKVoraussetzungen
Auftraggebende Person
Volljährigkeit und Urteilsfähigkeit
Beauftragte Person
§ Natürliche oder juristische Person
§ Empfehlenswert Ersatzperson
Voraussetzung
§ Uneingeschränktes Vertrauen
§ Fähigkeiten
§ Persönliches Gespräch
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKErstellung

§ Eigenhändig
= von Anfang bis Ende von Hand, mit Datum und 

Unterschrift (Vorlagen verwenden, jedoch kein 
Formular ausfüllen!)
§ Öffentliche Beurkundung

Empfohlen bei
> motorischen Schwierigkeiten
> Gefahr, dass später Urteilsfähigkeit 
angezweifelt wird
> komplexen Finanzverhältnissen
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
Wer entscheidet,  wenn ich 
keinen Vorsorgeauftrag habe?
a. Verheiratete und eingetragene Partner

sofern gemeinsamen Haushalt oder regelmässigen und 
persönlichen Beistand
-> Handlungen zur Deckung des üblichen Unterhaltsbedarfs

-> ordentliche Verwaltung des Einkommens und der 
Vermögenswerte

-> nötigenfalls Post öffnen und erledigen

Für ausserordentliche Vermögensverwaltungen (z.B. 
Verkauf einer Liegenschaft) > Zustimmung der KESB
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
Wer entscheidet, wenn ich keinen 
Vorsorgeauftrag habe?
b. Single und Konkubinatspartner

-> KESB ernennt einen Beistand

22.11.18 28
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK

Organspende

22.11.18 29

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKVoraussetzungen

§ Hirntod festgestellt worden
und
§ Person hat vor ihrem Tod einer Entnahme 

zugestimmt
-> Falls keine dokumentierte Zustimmung: 
§ Zustimmung Angehörigen oder Vertrauensperson 

gemäss mutmasslichen Willen des Verstorbenen
= erweiterte Zustimmungslösung

22.11.18 30

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKOrganspende

22.11.18 31
Zeitdruck/Sonden

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKPatientenverfügung Dialog Ethik 

22.11.18 32
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK

22.11.18 Quelle: Swisstransplant 33

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKSpenderrate Europa
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKZustimmungsregelungen
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Zustimmungslösung Organentnahme nur bei deklarierten 
Zustimmung der verstorbenen Person

Erweiterte Zustimmungslösung Falls keine deklarierte Zustimmung, 
Zustimmung Angehörigen oder 
Vertrauensperson entscheiden  gemäss
mutmasslichen Willen des Verstorbenen

Widerspruchlösungslösung Falls verstorbene Person zu Lebzeiten eine 
Organspende nicht ausdrücklich 
widersprochen hat, dürfen Organe 
entnommen werden = jeder, der sich 
nicht ausdrücklich dagegen 
ausgesprochen hat, kann zum 
Organspender werden

Erweiterte Widerspruchslösung Falls keine Entscheidung der verstorbenen 
Person, haben Angehörigen das Recht, 
einer Entnahme zu widersprechen.

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
Wo Verstorbene automatisch 
Organspender sind

22.11.18 Quelle: Swisstransplant 36

Vetorecht der 
Angehörige in:
- Belgien
- Estland
- Finnland
- Litauen
- Norwegen

Bei Auslandsaufenthalten
-> Organspenderausweis 
in der entsprechenden 
Landessprache mittragen
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKEidgenössische Volksinitiative

22.11.18 Quelle: Swisstransplant 37

= Jede Person wird  im Todesfall zum potenziellen 
Organspender, wenn sie nicht seinen Widerspruch zu 
Lebzeiten in ein offizielles Register eintragen hat 

Stand: 21.10.2018, 12.00 Uhr

Art. 119a Abs. 4 
4Die Spende von Organen, Geweben und Zellen einer verstorbenen Person zum 
Zweck der Transplanta?on beruht auf dem Grundsatz der vermuteten Zus?mmung, 
es sei denn, die betreffende Person hat zu Lebzeiten ihre Ablehnung geäussert. 

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKZustimmungsregelungen
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Zustimmungslösung Organentnahme nur bei deklarierten 
Zustimmung der verstorbenen Person

Erweiterte Zustimmungslösung Falls keine deklarierte Zustimmung, 
Zustimmung Angehörigen oder 
Vertrauensperson entscheiden  gemäss
mutmasslichen Willen des Verstorbenen

Widerspruchlösungslösung 

oder

«vermutete Zustimmung»

Falls verstorbene Person zu Lebzeiten eine 
Organspende nicht ausdrücklich 
widersprochen hat, dürfen Organe 
entnommen werden = jeder, der sich 
nicht ausdrücklich dagegen 
ausgesprochen hat, kann zum 
Organspender werden

Erweiterte Widerspruchslösung Falls keine Entscheidung der verstorbenen 
Person, haben Angehörigen das Recht, 
einer Entnahme zu widersprechen.

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKOrganempfänger
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKOrganspende

Pro
§ Rettet Leben = Frage der 

Solidarität

§ Weltreligionen positiv 
eingestellt (Nächstenliebe)

Kontra
§ Wann ist ein Mensch tot?
§ Intuitiv schwer fassbar, 

dass ein hirntoder Mensch, 
der noch warm ist, 
«wirklich» tot sein soll

22.11.18 Quelle: Swisstransplant 40
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKVolksinitiative
Pro
§ Fördert Spende und rettet 

Leben
§ Erhöht Sicherheit (Register)
§ Entlastet Angehörigen und 

Spitalpersonal

Kontra
§ Mensch nicht als Ersatzteillager 

geboren: Eingriff ins 
Selbstbestimmungsrecht über 
eigenen Körper

§ Staatliche Bevormundung: 
Entscheidung wird der 
Bevölkerung abgenommen

§ Pflicht sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen… 
im In- und Ausland 
(Unschlüssige und Ablehner)

§ Nicht alleinige Allheilmittel

22.11.18 Quelle: Swisstransplant 41

Was gewichten Sie höher?

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIKEigentlich…
§ 85% der Schweizer Bevölkerung befürworten 

Organspende
§ Bei 50% der Gespräche im Spital kennen die 

Angehörigen den Wunsch der verstorbenen Person 
nicht > Ablehnungsrate 2016 = 60%

§ Gründe für die tiefe Spendebereitschaft in der CH?

Was ich an Vorträgen und in Beratungen an Skepsis höre:
§ Unsicherheit, ob «man noch etwas mitkriegt»?
§ Todeszeitpunkt?
§ Misstrauen gegenüber dem Transplantationsteam
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
Drei Funktionen 
der Patientenverfügung

Entscheidungsinstrument

Kommunikationsinstrument

Klärungsinstrument
Hausärztin/
Facharzt/
Pflegende

Angehörige

Der Tod ist unausweichlich, die letzte Lebensphase
aber gestaltbar
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
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Besten Dank für
die Aufmerksamkeit!

info@dialog-ethik.ch


